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V O R W O R T 

Dieser dritte Band der Sozialethik hat, obwohl schon längst angekündigt, 
lange auf sich warten lassen. Das ursprüngliche Manuskript war bereits vor 
längerer Zeit fertiggestellt. Ich habe es aber nochmals ganz überarbeitet, indem 
ich die Behandlung von vielen Einzelfragen herausnahm, um die eigentliche 
sozialethische Gedankenführung besser kenntlich zu machen. Es war nämlich 
nicht meine Absicht, all das handbuchartig zusammenzutragen, was man 
anderswo ausgiebiger und kompetenter dargestellt finden kann. Es kann nicht 
die Aufgabe des Sozialethikers sein, praktische Detailfragen zu lösen, sondern 
vielmehr schrittweise die Normen herauszuarbeiten, die mit einem dem jeweili­
gen Objekt entsprechenden Sachwissen ihre Konkretisierung erfahren müssen. 
Das Gewicht meiner Darlegungen liegt darum auf der Normenlogik. Ich wollte 
mich streng an die sozialethische Argumentation halten im Bemühen, die 
verschiedenen Wissenschaftsbereiche nicht zu verwischen. Der Schwerpunkt 
liegt also auf dem erkenntnistheoretischen Aspekt. Der Leser soll lernen, wie 
man sozialethisch vorgeht, wie sich die Normen aufbauen und innerhalb 
welcher Grenzen diese für die Wirklichkeit Gültigkeit haben. Die sozial­
ethischen Normen sind Orientierungssignale, sie sind kein Rezept zur Lösung 
sozialer Probleme. Dazu braucht es mehr als nur Sozialethik. Dazu sind auch 
andere Wissenschaften und nicht zuletzt die Klugheit aufgerufen. 

Bei der Überarbeitung meines alten Manuskriptes habe ich einen Großteil der 
Zitationen und literarischen Hinweise ausgemerzt, vor allem im Hinblick auf die 
anderen Sprachen, in welche auch dieser Band übersetzt werden soll. 

Die Bibliographie enthält nur die hauptsächlichen Veröffentlichungen vor 
1956 und nach 1979. Die Zeit von 1956-1979 wurde in der von mir und meinen 
Mitarbeitern herausgebrachten, elf Bände umfassenden „Bibliographie der 
Sozialethik"1 registriert. Die zu diesem hier vorliegenden Band gehörenden 
Veröffentlichungen sind unter Nummer III (Die soziale Ordnung) in jedem 
Band der „Bibliographie der Sozialethik" zu finden. 

Nun noch ein Wort zu meinem persönlichen erkenntnistheoretischen Stand­
punkt. In der nun über 55 Jahre umfassenden Studien- und Lehrtätigkeit habe 

1 Freiburg i.Br. 1960-1980. 



6 Vorwort 

ich mich eingehend in die Opera omnia des Thomas von Aquin vertieft. Was ich 

aber aus diesem Studium hier verwerte, sind nicht Positionen zu einzelnen 

Fragen. Man kann diesbezüglich vieles vergessen, was Thomas von Aquin im 

einzelnen vorgetragen hat. Ich halte es darum für ganz verfehlt, wenn sich 

Autoren auf diese oder jene Stellungnahme des Aquinaten berufen, indem sie 

einzelne Texte herausnehmen, um für ihre Ansicht eine gewichtige Autorität 

anzuführen. Was man aus Thomas lernen sollte, ist die Art und Weise, wie er die 

Probleme anfaßt, nicht welche Lösung er vorträgt. Man darf sich nicht damit 

begnügen, anhand eines Registers Texte zusammenzusuchen. Man muß buch­

stäblich alle Werke durchlesen und durchstudieren, um sich dann eigenständig 

von der Grundlage des gewonnenen erkenntnistheoretischen Standpunktes aus, 

getrennt von einzelnen Texten, mit modernen Fragen zu befassen. Damit 

vermeidet man - das Wort sei mir gestattet - , „paläothomistische" Naturrechts­

positionen zu verteidigen. 

Im Mittelpunkt der thomistischen Erkenntnistheorie steht die Abstraktion, 

die nicht mit dem üblichen Essentialismus verwechselt werden darf. Ohne 

Erfahrung gibt es keine Abstraktion. Unter Erfahrung darf aber nicht nur die 

Konstatierung von gesetzmäßigen Prozessen verstanden werden, wie sie z. B. 

die Soziologie zum Objekt nimmt. Es gibt auch - und dies gilt für die Wert­

ordnung - eine innere Erfahrung, von der übrigens auch Kant ausging, wenn er 

das Sittliche im Unterschied von „ist" im „Soll" begründete. Näheres hierüber 

ist in meinem Aufsatz „Erkenntnistheoretische Anmerkungen zur Frage der 

Trennung von empirischer und philosophischer Gesellschaftswissenschaft" 

nachzulesen2. 

Meiner Mitarbeiterin Dr. Brigitta Gräfin von Galen habe ich zu danken für die 

Erstellung der Bibliographie, für die gründliche Mitlesung der umfangreichen 

Literatur, sowie für die Lesung der Druckbogen. Dem Schweizerischen 

NationalfonckfürwissemchaftlicheForschungseiauhichuggedanktrürfmanzieüe 

Unterstützung. 

Fribourg, den 31. Dezember 1984 A.F. Utz 

2 In: Gesellschaftspolitik mit oder ohne Weltanschauung ? Hrsg. vonder Internationalen Stiftung 
Humanuni, Bonn 1980, S. 227-250. 



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 

Vorwort 5 

ZUR EINFÜHRUNG 11 

Rekapitulation: Der logische Prozeß in den sozialethischen Überlegungen . . . 11 

Vom Wesen der Ethik überhaupt 11 
Die Unterscheidung zwischen Individual- und Sozialethik 12 
Die Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 14 

Erstes Kapitel 

DIE UNTERSCHEIDUNG V O N GESELLSCHAFTLICHER, 
WIRTSCHAFTLICHER U N D POLITISCHER O R D N U N G 21 

1. Die aristotelische Konzeption von der Einheit aller gesellschaftlichen 
Handlungen 21 

2. Die Dreigliederung Wirtschaft, Gesellschaft, Staat auf dem Boden der 
empirischen Wissenschaft 24 

3. Die drei Ordnungen in der ganzheitlichen Sicht menschlicher Hand­
lungsmotive 30 
a) Die Verwurzelung von Eigeninteresse, Gewinn- und Machtstreben in 

einem einzigen Motiv 30 
b) Von der Einheit der sozialen Anlage im Menschen zur Vielfalt der 

Motive im sozialen Handeln 38 
Sozialer Wert und soziale Wertverwirklichung 38 
Das Eigeninteresse 43 
Selbstverantwortung und Fremdbestimmung 45 
Das Eigeninteresse als Quasi-Natur - Das Eigeninteresse im sozial­
ethischen Normenprozeß 46 

c) Der philosophische Aufweis der drei Ordnungen im Vergleich zum 
systemtheoretischen Ansatz 48 

Zusammenfassung 51 



8 Inhaltsverzeichnis 

Zweites Kapitel 

OBJEKT U N D AUFBAU DER SOZIALEN O R D N U N G 55 

1. Das Objekt der sozialen Ordnung 55 

2. Der Aufbau der sozialen Ordnung 55 
Das Subsidiaritätsprinzip 55 
Die Frage nach den gesellschaftlichen Institutionen 56 
Zum Begriff der Institution 57 
Systematischer Überblick über die verschiedenen Definitionen der 
Institution 63 
Die naturgegebenen und die naturgemäßen Institutionen, die situations­
bedingten und die freien Organisationen 65 

Drittes Kapitel 

DIE EHE 67 

Erster Artikel: Das Wesen der Ehe 67 

Vorbemerkung 67 

1. Die phänomenologisch orientierte Erklärung der Zweigeschlechtlichkeit 69 

2. Das Wesen der Ehe vom erkenntnistheoretischen Standpunkt der 
Abstraktion aus gesehen 71 
Allgemeine Kennzeichnung 71 
Die Zweigeschlechtlichkeit in der aristotelisch-thomistischen Philosophie 73 

3. Einige kritische Überlegungen 78 
Das Problem 78 
Die Geschlechtlichkeit als biologische Anlage und als hinter der Empirie 
liegende (metaphysische) Eigenschaft der menschlichen Natur 79 

Univoke oder analoge Definition der Natur der Ehe ? 84 
Partnerschaftliche Ehe und Zeugung von Nachkommenschaft 85 

4. Die Ehe als naturrechtliche Institution 89 

Zweiter Artikel: Die Unauflöslichkeit des Ehebandes 90 
Das Problem der Ehescheidung 90 
Die Unwiderruflichkeit des Eheversprechens als Grundlage sozialer 
Wertschöpfung 98 

Dritter Artikel: Ehe und positives Recht 99 

Vierter Artikel: Die Monogamie 103 

Fünfter Artikel: Die Autorität in der Ehe 107 

Sechster Artikel: Die eheähnliche Gemeinschaft 111 



Inhaltsverzeichnis 9 

Viertes Kapitel 

DIE FAMILIE 115 

1. Sozialethische und soziologische Probleme bei der Suche nach der 
Definition der Familie 115 

2. Das Gemeinwohl der Familie 120 

3. Die Familienpolitik 124 
Allgemeine Weltüberlegungen in der Familienpolitik 124 
Der Familienlastenausgleich 126 
Die Selbsthilfe der Familie 128 

4. Die Familie und das Erbrecht 129 

5. Das Elternrecht 131 

Fünftes Kapitel 

DAS SCHULWESEN 135 

Der Auftrag der Schule 135 

Private oder öffentliche Schule ? 137 

Sechstes Kapitel 

HEIMAT - VOLK - NATION 139 

Heimat eine naturrechtliche Institution? 139 

Der sozialethische Sinn des Begriffs Heimat 139 

Das Recht auf Heimat 140 

Die Nation 142 

Siebtes Kapitel 

DIE BERUFLICHE ORGANISATION 145 

Erster Artikel: Die Wesensanalyse des Berufes 146 

Das sozialethische Vorgehen in der Definition des Berufes 146 



10 Inhaltsverzeichnis 

1. Die Definition des Berufes auf der abstrakten Ebene der menschlichen 
Natur 147 
a) Der Beruf im Sinne der inneren Berufung 147 
b) Der Beruf als Entfaltung persönlicher Anlagen oder Talente 147 
c) Beruf und Lebenssicherung und Kulturschaffen 149 

2. Der Beruf in der Abstimmung mit der Gesellschaft 150 

3. Der Beruf in der konkreten sozialen Wirklichkeit 151 

Zweiter Artikel: Die Berufsverbände oder Leistungsgemeinschaften 153 
1. Die Norm der Berufsverbände oder Leistungsgemeinschaften: Das 

Gemeinwohl 153 

2. Einteilung und System der Leistungsgemeinschaften 155 

3. Der Gedanke der leistungsgemeinschaftlichen Ordnung und die konkrete 
soziale Wirklichkeit 157 
Wirklichkeit oder Illusion? 157 
Sozialethische Gesamtschau des Verbandsproblems 159 

Achtes Kapitel 

DER STAAT 165 

Erster Artikel: Die Definition des Staates 165 

I. Der umstrittene Zugang zur Definition des Staates 165 

II. Die Nominaldefinition des Staates 169 

Zweck der Nominaldefinition 169 
Die Wesenselemente des Begriffes „Staat" 171 
Zusammenfassung 173 

III. Definition des Staates oder der Staaten? 173 

IV. Die Realdifinition des Staates 176 
1. Die verschiedenen Versuche, den Staat real zu definieren 176 

a) Die empirische Methode 176 
b) die juristische Methode 178 
c) Der historische Materialismus 180 
d) Die metaphysisch-ontologische Methode der Ermittlung der 

Realdefinition des Staates 180 
Die Metaphysik des moralischen Bewußtseins 180 
Die Definition des Staates in metaphysisch-ontologischer Sicht 183 
Die ethische Implikation der metaphysisch-ontologischen 
Definition des Staates 186 
Das Gemeinwohl des Staates - sein Wirklichkeitswert 186 



Inhaltsverzeichnis 11 

Das staatliche Gemeinwohl als Begründung der Staatsgewalt und 
des Bürgergehorsams 188 
Gemeinwohl und Realpolitik 189 

Zweiter Artikel: Die Entstehungsursache des Staates 190 

Zusammenfassung 194 

Dritter Artikel: Rechtsstaat oder Wohlfahrtsstaat? 195 

Vierter Artikel: Die Aufgaben des Staates 199 

1. Die zwei Stufen der Betrachtung 199 
2. Die Staatsaufgaben aus der Sicht der Staatsidee 199 
3. Die Aufgaben des Staates aus der Sicht der Rechtsstaatsidee 202 
4. Beispiele der subsidiären Tätigkeit des Staates im sozialen Sektor . . . . 204 

Die Subsidiarität des Staates zugunsten von Religionsgemeinschaften . . 204 
Die Schulpolitik 205 
Die Bevölkerungspolitik als Aufgabe des Staates 208 

Qualitative Bevölkerungspolitik 208 
Quantitative Bevölkerungspolitik 209 

Fünfter Artikel: Der Haushalt des Staates 210 

Der Steuerstaat 210 
Die wirtschaftspolitischen Voraussetzungen des Steuerstaates 212 
Die sozialpolitischen Voraussetzungen des Steuerstaates 212 
Der Steuerstaat als Helfer in der Not 213 
Die Verteilung der Steuerlast 213 
Die Steuermoral 216 

BIBLIOGRAPHIE 219 

Vorbemerkung 221 
Einteilung der Bibliographie 222 
Abkürzungsverzeichnis 224 
Bibliographie 229 

Personenverzeichnis . . . 295 

Alphabetisches Sachverzeichnis 307 





ZUR EINFUHRUNG 

Rekapitulation: 

Der logische Prozeß in den sozialethischen Überlegungen 

Bevor wir uns von der allgemeinen Sozialethik (Bd. I) in die einzelnen 
Zweige der Sozialethik hineinbewegen, wird es gut sein, uns sowohl den 
Ansatzpunkt wie auch den logischen Prozeß in der Gewinnung der Normen vor 
Augen zu führen, um nicht in die Methode einer anderen Wissenschaft hinein-
zugeraten. 

Vom Wesen der Ethik überhaupt' 

Unter der Voraussetzung, daß die Ethik sich mit dem Soll zu befassen hat, das 

sich dem Menschen fordernd aufdrängt, kann es eine Ethik nur geben, wenn das 

Soll absolut ist, d. h. apriorischen Charakter besitzt. Damit ist viel gesagt, beson­

ders im Hinblick auf die Sozialethik (wenn es eine solche geben sollte), also im 

Hinblick auf die normative Ordnung der Gesellschaft. Das Soll ist demnach 

nicht gleich Freiheit der Menschen, sondern es wendet sich an die Freiheit in 

Form einer Forderung. Die Freiheit des Menschen erscheint somit nicht als ein 

Wert, sondern als Realisierungsfaktor der Werte. Wenn wir gezwungen sind, 

die Freiheit im Sinne eines gesellschaftlichen Wertes in das Fundament der 

Gesellschaft einzuzementieren, dann können wir hierfür nicht die Wertordnung 

als solche anrufen, sondern müssen den Grund in der Realisierungspotenz, 

näherhin in einer unabänderlichen Verfassung menschlichen Strebens suchen. 

Aus der allgemeinen Ethik verdient zum besseren Verständnis der Gesell­

schaftsethik noch memoriert zu werden, daß das Soll nicht irgendeine Folge von 

Zwecküberlegungen sein kann, es sei denn, man greife auf einen „Endzweck" 

des gesamten menschlichen Lebens überhaupt zurück, der sich als Absolutum 

manifestiert. Dieser aber wäre dann nicht als Zweck, sondern als absolutes Sein 

fordernd. Das absolute Sein, das sich zugleich als Endzweck anbietet, ist nur in 

zweifacher Weise denkbar, entweder im Sinn der christlichen Ethik als außer­

weltliches göttliches Wesen oder im Sinn des metaphysischen Idealismus Hegels 

als der Welt immanentes göttliches Bewußtsein. 

1 Vgl. A. F. UTZ, Ethik, unter Mitwirkung von Brigitta Gräfin von Galen, Sammlung Politeia 
Bd. XXIII, Heidelberg/ Löwen 1970. 
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Übernimmt man die christliche Sicht der Finalität, dann ist man in der Lage, 
die Überlegungen über die Mittel-Zweck-Ordnung logisch in die Ethik einzu­
bauen. Das Normative ist demnach nichts Unreales. Es erhält seine materielle 
Bestimmtheit durch die Zwecke des menschlichen Lebens. Allerdings muß man 
diese, um überhaupt von etwas Normativem sprechen zu können, als dem 
menschlichen Willen aufgetragene Zwecke verstehen, was wiederum nur 
möglich ist, wenn sie universal sind; das heißt, man muß sie abstrakt fassen 
können. Auf diesem Wege können wir das Normative in die Realität hinein­
tragen, wie andererseits das Normative aus der Realität stammt. Die Normen 
stammen aus der Realität, insofern sie aus dieser abstrahiert sind, sie ragen in die 
Realität hinein, insofern sie das konkrete Zweckhandeln normieren. 

Die hier kurz zusammengefaßten Gedanken sind für die Sozialethik von 
entscheidender Bedeutung. Wenn die Zweck-Mittel-Ordnung keine unmittel­
bare ethische Bewandtnis hätte, könnte man sämtliche gesellschaftlichen Fragen 
rein rational lösen. Man brauchte dann nur empirisch festzustellen, was die 
durchschnittliche Wertentscheidung der Gesellschaftsglieder als Ziel der Gesell­
schaftspolitik anweist. Gesellschaftspolitik ließe sich dann völlig rationalisieren. 
Eine eigentliche Sinngebung des gesellschaftlichen Lebens erübrigte sich, ja wäre 
überhaupt gefährlich, weil ideologiegeladen. Das ist in wenigen Worten die 
von den Neukantianern entwickelte Vorstellung der Gesellschaftslenkung 
(Th. Geiger, K. R. Popper, E. Topitsch). 

Die Unterscheidung zwischen Individual- und Sozialethik 

Da der Mensch zugleich individuelles wie auch soziales Wesen ist, sind die 

Werte, d.h. die menschlichen Zwecke unter einem doppelten Aspekt zu 

betrachten: sofern sie typische Werte des Individuellen im Menschen sind und 

sofern sie den Einzelmenschen als in der Gesellschaft integriert erfassen. Daraus 

ergibt sich die Unterscheidung der Ethik in eine Individual- und eine Sozialethik. 

Welche der beiden Ethiken hat den Vorrang? Die Frage beantwortet sich 

durch Wertabwägung von Gemeinwohl und Einzelwohl. Hierzu gibt es grund­

sätzlich zwei Stellungnahmen2: Die erste nimmt den Einzelmenschen nur als 

Teil des Ganzen, die andere erklärt den Einzelmenschen zum Ausgangspunkt 

und betrachtet das Ganze, nämlich die Gemeinschaft, nur als logische Brücke, 

um überhaupt von zwischenmenschlichen Beziehungen sprechen zu können, 

die in irgendeiner Weise ganzheitsbezogen sind. Diese zweite Theorie trifft sich 

mit dem von katholischen Autoren verteidigten Personalismus3. Eigentlich 

2 Vgl. A. F. UTZ, Grundsätze der Sozialpolitik, Stuttgart 1969, S. 25 ff. 
3 Vgl. A. F. UTZ, Sozialethik, I: Die Prinzipien der Gesellschaftslehre. Sammlung Politeia X/l, 

Heidelberg/Löwen 1958, 2. Aufl. 1964, Kap. 11. 
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reicht sie nicht weiter als die goldene Regel, wonach keiner dem andern das 

zumuten oder antun sollte, was er selbst vom andern nicht erfahren möchte. Die 

Personalisten sind sich zwar bewußt, daß man mit diesem ethischen Prinzip 

nicht weiter kommt, als eine Individualethik reicht, die auf das Zusammenleben 

angewandt wird. Sie rufen daher zur Stützung von Forderungen, die sich nicht 

mit diesem Prinzip erfüllen lassen (z.B. die Forderungen der Sozialethik), das 

Gemeinwohl an. Doch ist dieser Rekurs, wie bereits angedeutet, nichts anderes 

als eine logische Hilfe. Von dieser Theorie aus wurde das Subsidiaritätsprinzip 

formuliert. Auf ihr beruht auch die Lehre vom „Naturrecht" auf Privateigentum 

und in der Folge vom Arbeitsvertrag als der naturrechtlichen Regelung 

zwischen Kapital und Arbeit, vom Wettbewerb auf der ganzen Linie als dem 

naturrechtlichen Ordnungsprinzip der Güterwelt. Damit ist von selbst die wirt­

schaftliche Ordnung aus dem übrigen gesellschaftlichen und erst recht 

politischen Leben ausgegliedert. Der Staat als die oberste Zwangsbehörde hat in 

Reservestellung nicht nur gegenüber der Wirtschaft, sondern auch gegenüber 

sonstigen gesellschaftlichen Beziehungen zu treten. So ergibt sich - entgegen der 

hier im 1. Kapitel verteidigten Auffassung - aus der Vorstellung, daß die Sozial­

ethik nichts anderes als die Konsequenz der Individualethik sei, die geradezu 

naturrechtliche Dreiteilung der zwischenmenschlichen Beziehungen in wirt­

schaftliche, gesellschaftliche und politische, der Aufbau des staatlich geeinten 

Lebens in Form von drei Gesellschaften mit eigenen Ordnungsprinzipien, der 

wirtschaftlichen, der eigentlich sozialen und der politischen. 

Für den Liberalismus ist die Dreiteilung ebenso eine Selbstverständlichkeit im 

philosophischen Sinne, d. h. eine aus der menschlichen Würde unmittelbar sich 

ergebende Ausgangsposition sozialethischen Denkens. Das Typische für diese 

Schauweise ist die Konzeption des Staates als eines reinen Kompetenzapparates, 

dem weitestmöglich die inhaltliche Zweckbestimmung des gesellschaftlichen 

Lebens genommen ist. Das Gegenteil davon ist die Auffassung vom Staat als 

einem Lebensprozeß, der als solcher „Selbstzweck" ist4. Man braucht dabei gar 

nicht an den totalitären Staat zu denken. Es genügt durchaus der Gedanke, daß 

das Leben der Menschen irgendwo integriert ist, ohne daß der Personenwürde 

Abbruch getan würde. Diese Überlegungen führen uns in die Theorie vom 

Wertvorrang des Gemeinwohls gegenüber dem Einzelwohl. 

4 Vgl. RUDOLF SMEND, Das Problem der Institutionen und der Staat. In: Recht und Institution, 
Zweite Folge, Arbeitsbericht und Referate aus der Institutionenkommission der Evangelischen 
Studiengemeinschaft, hrsg. von HANS DOMBOIS, Forschungen und Berichte der Evangelischen 
Studiengemeinschaft 24, Stuttgart 1969, S. 72 f. 
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Die Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 

Die Auffassung von der Priorität der Sozialethik vor der Individualethik 
hängt wesentlich zusammen mit dem universalistischen Denken. Dieses ist, 
geschichtlich gesehen, teilweise mit dem Idealismus verknüpft. Es wäre aber 
falsch, von vornherein Universalismus und Idealismus zu identifizieren. Leider 
hat Othmar Spann dieser Identifizierung Vorschub geleistet, da er zu wenig Idee 
und Verwirklichung der Idee unterschied. Ihm war Führer der Hegeische 

Gedanke: „Was vernünftig ist, ist wirklich, und was wirklich ist, ist 
vernünftig"5. So übertrieben sich dieser Satz anhört, wir können nicht davon 
loskommen, uns unser Denken irgendwie als realbezogen vorzustellen. Vor 
allem vonseiten der praktischen Vernunft würden wir es als katastrophal 
empfinden, wenn wir mit unseren Wertimperativen nicht die Wirklichkeit 
meistern könnten. Die moderne analytische und kritische Philosophie, die die 
Praxis rein als technologischen Prozeß, nicht mehr als Konsequenz kognitiver 
Leistung auffaßt (K.R.Popper), vermag das Anliegen unserer praktischen 
Vernunft nicht zu erfüllen. So sehr sie ein Modell der Praxis ohne Ideologie zu 
erstellen vermag und damit eine Formel für das freie Zusammenleben anbietet, 
so unbefriedigt läßt sie die tiefsten menschlichen Erwartungen, nämlich die 
Vernunft in die Wirklichkeit hineintragen zu können. Gegenüber dem marxi­
stischen Praxis-Begriff erweist sich der der kritischen Philosophie als blutleer 
und ohnmächtig. Jedenfalls ist gerade diese Philosophie geeignet, die Gegen­
position, die im marxistischen Denken ihre Formulierung gefunden hat, auf den 
Plan zu rufen. 

Unser Denken ist ganzheitsbezogen, d. h. es strebt danach, die Dinge nicht in 
ihrer Vereinzelung, sondern in ihrer Gemeinsamkeit zu sehen. Diese Heraus­
hebung des einzelnen aus seiner Vereinzelung geschieht nun auf doppelte Weise, 
indem man erstens das einzelne aus seiner ihm selbst anhaftenden Singularität 
herausnimmt, also das Individuelle an ihm abstrahiert, und zweitens, indem man 
es in seinem konkreten Zustand beläßt und es in ein umfassendes Sinnganzes 
hineinstellt. Die beiden Formen des universalen Denkens gehören nicht 
notwendigerweise zusammen. Wenn man überzeugt ist, daß die Geschichte, die 
ja ein empirischer Prozeß der vielen existierenden Einzeldinge ist, als Ganzes 
ihren eigenen Sinn hat, dann vermag man dem Einzelnen einen sinnvollen Platz 
einzuräumen, ohne daß man sich in abstrahierender Erkenntnis von der Empirie 
entfernt. Norm für die Praxis des Einzelnen ist dann nicht etwa eine universale 
Natur, sondern der in der Geschichte sich offenbarende objektive Geist. Aller­
dings kann man auch hier von einer Universalität sprechen. Es ist aber die 

5 Einleitung in die Rechtsphilosophie, 1821. 
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Universalität des Weltsinnes. Anders sieht es aus, wenn man den Weltsinn nicht 
einfach mit der Geschichte identifiziert, sondern sich vorstellt, daß ein überwelt­
licher Geist einen Weltsinn gedacht und entsprechend die Welt auch angelegt 
hat, ohne sie notwendigerweise als Automaten einzurichten. In diesem Falle ist 
der Weltsinn nicht identisch mit der geschichtlichen Entwicklung. Wie der 
Mensch nun diesen Weltsinn ermittelt, ist eine erkenntniskritische Frage, es sei 
denn, es behaupte einer, er wisse um die ewigen Absichten des überweltlichen 
Geistes. Vielleicht hat der überweltliche Geist mit der Geschichte, wie sie 
empirisch und tatsächlich abläuft, auch seine geheimen Absichten. Augustinus 

hat versucht, diese Absichten in seiner Konzeption von den beiden Reichen zu 
erfassen. Philosophisch läßt sich aber darüber nichts aussagen. Bleibt also nur, 
daß wir versuchen, Maßstäbe zu finden, um der Geschichte einen Sinn zu geben, 

d. h. Geschichte zu machen entsprechend einem Konzept, das als vor-gedachte 
Ordnung irgendwie in die auch noch so konkrete Wirklichkeit eingebaut ist. Mit 
anderen Worten, wir müssen aus dem Sein zunächst ungeschichtliche Uni­
versalinhalte gewinnen, um aus ihnen heraus in jedem gegebenen Augenblick 
unsere Welt mit Sinn zu füllen. Wir brauchen also aus der Wirklichkeit ge­
holte, aus ihr abstrahierte Universalien. Diese reichen allerdings noch nicht aus, 
um eine Idee zu erstellen, gemäß welcher die von uns zu gestaltende Wirklich­
keit erst einen Sinn als Ganzes erhält. Der Entwurf eines Gesamtsinnes, auf die 
menschliche Gesellschaft angewandt, des Gemeinwohls, gelingt auf jeden Fall 
nicht auf dem Wege des reinen Ablesens (auch des noch so abstraktiven) von der 
Wirklichkeit. Man kann das Gemeinwohl nicht definieren, wie man die 
menschliche Natur definiert. Es bleibt immer ein Postulat, dem wir erst Inhalt­
lichkeit geben müssen. Aber es ist ein apriorisches Postulat, weil unsere theore­
tische Vernunft ohne Sinndeutung der Einzeldinge von einem Ganzen aus nicht 
zur Ruhe kommt und weil unsere praktische Vernunft von uns die Sinngebung 
in der Handlungsordnung apriorisch postuliert. 

Die Forderung unserer praktischen Vernunft, daß unser Handeln irgendwie 
zur Sinngebung der Geschichte beitragen muß, ist so tief verankert, daß selbst 
jene, welche die Ganzheitsphilosophie als eine Erfindung des Geistes ansehen, 
ihr atomistisches Gesellschaftsbild mit dem Hinweis rechtfertigen, daß es eine 
prästabUierte Harmonie erfülle. Der russische Philosoph I. S. Kon6 hat die 
Zusammenhänge klar gesehen. Nach ihm gibt es zwei Ganzheitsdeutungen des 
geschichtlichen Geschehens, die eine ist die des kapitalistischen Liberalismus, 
gemäß welchem die Menschen die gesellschaftliche Ordnung nicht suchen 

6 Soziologie der Persönlichkeit, Köln 1971. 
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sollten, weil sie sich von selbst und naturhaft aus dem Funktionssystem des voll­
kommenen Marktes ergebe. Die andere Deutung ist die rationale, mittels derer 
die Menschen bewußt die Ganzheit anstreben, indem sie den spontanen Prozeß 
der Natur überwinden und die Entfremdung des Menschen umgehen. Die 
rationale Deutung setzt die Überzeugung voraus, daß die Menschen um die 
gemeinsame Aufgabe wissen und sie auch effektiv anstreben, ohne sich irgend­
welchen vemeintlich naturhaften Mechanismen zu überlassen. Für den 
russischen Philosophen ist der wissende Mensch der Wissenschaftler und 
Technologe, und für ihn ist der wirksam leitende Mensch nur in der politischen 
Einheitspartei denkbar. Diese Annahme ist allerdings nur möglich, wenn man 
mit dem dialektischen Materialismus die gesamte menschliche Wertordnung, 
also auch das Gemeinwohl, vom wirtschaftlichen Prozeß abhängig macht. Aber 
diese Abirrung in die Diktatur ist nicht eine Folge der Auffassung, daß die 
Sozialethik die Priorität vor der Individualethik hat, sondern des materiali­
stischen Menschenbildes. Wenn man die an sich attraktive hegelsche Idee von 
der weltimmanenten Sinnhaftigkeit der Geschichte mit K. Marx materialisiert, 
ist man zur Annahme der materialistischen Gesellschaftsleitung durch den 
technologischen Diktator gezwungen. Sonst läßt sich die hegelsche Idee nicht 
für die Praxis verwerten. Ein Zurück in den Pluralismus der Freiheiten gibt es 
nicht mehr. Man ist für immer verhangen. „Wer einmal an der Hegelei 
erkrankte, wird nie wieder ganz kuriert" (Friedrich Nietzsche). 

Gegenüber der hegelschen Denkweise von der Ganzheit steht jene andere 
(aristotelisch-thomistische) Vorstellung von der Priorität des Ganzen vor dem 
Einzelnen, wonach die Idee des Gemeinsamen nicht aus irgendwelchen vor­
gegebenen Daten (der Geschichte) abgelesen werden kann, sondern jeweils neu 
erarbeitet werden muß entsprechend allgemein gültigen Normen, die als solche 
aber noch nicht identisch mit dem Gemeinwohl sind. 

Drei wichtige logische Etappen sind in dieser zweiten Konzeption zu 
beachten: 1. die Erkenntnis der universalen menschlichen Natur, d.h. des 
Menschseins als solchen und seiner Zwecke als Norm jeglicher menschlichen 
Praxis, 2. die Erkenntnis oder, besser gesagt, das Postulat der praktischen 
Vernunft, daß alle Aufgaben, die sich aus der Natur des Menschen ergeben, 
innerhalb eines umfassenden Sinnes der Menschheit als Ganzem stehen 
(Postulat des Gemeinwohls), 3. die sittliche Pflicht, das Gemeinwohl in der 
jeweiligen geschichtlichen Wirklichkeit inhaltlich zu definieren, nicht um 
vorgegebener Geschichtsmächtigkeit zu folgen, sondern um menschliche Ge­
schichte zu gestalten. 

Der einzelne findet in diesem Aufbau der Normen vollgültige Berücksich­
tigung, da im Grunde für ihn auch keine anderen Normen gelten. Daß wir 
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zu der Vorstellung einer von der Sozialethik unterschiedenen Individualethik 
kommen, hat seinen Grund nicht in der Wertordnung, sondern in der Kausal­
ordnung. Da der einzelne und nicht die Gesellschaft handelt und da die 
konkrete Bestimmung des alle Existenzen umfassenden Gemeinwohls nicht 
durch die reine Erkenntnis objektiver Sachzwänge möglich ist, sondern der 
Bewältigung der Gesellschaftsglieder aufgetragen ist, sind wir in der Verwirk­
lichung der sozialethischen Forderung zunächst auf das Vollkommenheits-
streben der Individuen angewiesen. Diese erhalten zwar nicht die wertmäßige, 
aber doch die operative Priorität. Das Individuum kann keine vom Ganzen 
getrennten Zwecke verfolgen, sonst würde es sinnwidrig handeln. Auf diesen 
Gedanken müssen wir später nochmals zurückgreifen. Es sei nur zur Verdeut­
lichung ein Beispiel angeführt. Das Gewinnstreben des einzelnen Unternehmers 
ist nur sinnvoll und kann darum sittlich nur verantwortet werden, wenn es in die 
Zweckordnung der Gesamtwirtschaft integriert ist. Darin besteht doch gerade 
die Gefahr im modernen Kapitalismus, daß die einzelnen Unternehmer nur 
ihren Gewinn anstreben, während die allgemeinen Anliegen (Umweltschutz, 
Entwicklung anderer Wirtschaftszweige im Sinne der allgemeinen Bedarfs­
deckung, Raumplanung usw.) immer erst faßbar werden, wenn die privaten 
Taschen gefüllt sind und die daraus für die Allgemeinheit entstandenen Übel in 
Protesten hörbar werden. Die individualethische Motivierung ist, wie sich aus 
diesem Zusammenhang ergibt, im Grunde immer nur eine vorläufige, gültig bis 
zur Integrierung in das zu bestimmende Gemeinwohl. Blenden wie nochmals 
zurück auf die soeben erwähnten drei logischen Etappen. 

Drei MißVerständnisse müssen vermieden werden: 1. die unvermittelte Über­
tragung der menschlichen Natur als Norm für das Handeln des einzelnen, 2. die 
Identifizierung des Menschseins mit dem Gemeinwohl, 3. der Optimismus, das 
Gemeinwohl ungeschichtlich, etwa im Sinne einer gesellschaftlichen Ideal­
vorstellung zu konzipieren. 

Der erste Fehlschluß wurde von der rationalistischen Naturrechtslehre voll­
zogen, die nicht nur den Liberalismus, sondern auch den Sozialismus vorbe­
reitet hat. / . L, Talmon7 hat eindrucksvoll nachgewiesen, wie die Transfor­
mierung der universalen, in sich gleichen menschlichen Natur zur Norm des 
gesellschaftlichen und politischen Lebens eine Ideologie der Gleichheit be­
gründete, die nie erreicht werden kann, die darum zum Chaos und von da über 
die Revolution zur totalitären Demokratie führt8. Das Miß Verständnis der ratio­
nalistischen Naturrechtslehre, das bereits auf die Stoa zurückgeht, steckt mehr 

7 Die Ursprünge der totalitären Demokratie. Köln/Opladen 1961. 
8 Vgl. hierzu auch R. ARON, Fortschritt ohne Ende ? Gütersloh 1970. 
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oder weniger in allen Grundrechtskatalogen, wenngleich darin betont wird, daß 

die öffentliche Ordnung durch die einzelnen subjektiven Rechte nicht gestört 

werden dürfe9. 

Der zweite logische Mißgriff ist noch verhängnisvoller. Er führt direkt in die 

kommunistische Gesellschaftsordnung. Die Identifizierung der Natur des 

Menschen mit dem Gemeinwohl bedeutet unmittelbare Hinordnung des 

einzelnen auf das Ganze. Die Menschenwürde, die eigentlich nur Grundlage für 

die Findung eines in sich sehr differenzierten Gemeinwohls sein sollte, wird als 

kompakte Einheit erfaßt, die das einzelne aufsaugt. Im Begriff des Gemeinwohls 

spricht sich kein Ordnungsgedanke von vielfältigen miteinander zu einem 

Ganzen geformten Einzelzielen mehr aus. Im Rahmen dieser Philosophie 

entstand das verhängnisvolle aristotelisch-thomistische Prinzip: Das Indivi­

duum existiert um der Art willen (individuum est propter speciem). Die 

Verwechslung der Artwesenheit Mensch mit der Ganzheit „Menschheit" ist eine 

Erbschaft des platonischen Idealismus. 

Der dritte Irrtum steht dem zweiten sehr nahe. Das Planen ist ein natürlicher 

Ausdruck des Bedürfnisses, die Zukunft in den Griff zu bekommen. Planen läßt 

sich aber nur im Hinblick auf ein Ziel. Nichts liegt daher näher, als das Gesell-

schaftsbild zu entwerfen, zu dem man die bestehende Gesellschaft hinführen 

will. Damit ist die Versuchung gegeben, utopische Gesellschaftsentwürfe zum 

Maßstab der Gesellschaftskritik zu machen. Gegen diese Gefahr wendet sich der 

moderne Kritizismus (K. R. Popper), für den alles rationale Bemühen um die 

Gesellschaft nur in eine Methode hineinführen darf, die aktiven Kräfte frei zu 

machen. 

9 Wie wenig wirkungsvoll diese Philosophie ist, zeigt deutlich die Tatsache, daß die Erklärung der 
Menschenrechte eine so vieldeutige Auslegung erfahren hat. 



ERSTES KAPITEL 

DIE UNTERSCHEIDUNG VON GESELLSCHAFTLICHER, 

WIRTSCHAFTLICHER U N D POLITISCHER ORDNUNG 

1. Die aristotelische Konzeption von der Einheit 

aller gesellschaftlichen Handlungen 

Ohne Zweifel hat Aristoteles den Staat nicht mit der Gesellschaft identifiziert. 
Sonst hätte er z. B. keinen so markanten Unterschied zwischen Familie, Haus­
gemeinschaft, Dorfgemeinschaft und Staat machen können. Und dennoch hat 
diese Unterscheidung nichts mit dem zu tun, was wir heute meinen, wenn wir 
Gesellschaft und Staat unterscheiden. Die Unterscheidung zwischen Wirt­
schaftsgesellschaft, Gesellschaft als solcher und politischer Gesellschaft, wie wir 
sie heute machen, ist im Denken des Aristoteles nicht nachvollziehbar. Der 
Stagirite geht grundsätzlich von dem Gedanken aus, daß die Gesellschaft ihren 
Entstehungsgrund in einem gemeinsam zu erstellenden Gut hat, um damit das 
Leben zu erhalten und zu vervollkommnen. Dieses gemeinsame Ziel schafft in 
gleicher Weise soziale Beziehungen gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und 
politischer Natur. Hier drei Ordnungen zu unterscheiden, hieße die Einheit der 
Gesellschaft zerstören. Das gesellschaftliche Leben beginnt bei der Vereinigung 
von Mann und Frau im Dienst der Fortpflanzung. Es entwickelt sich weiter zur 
Familie und Hausgemeinschaft zum Zwecke der Deckung des allernötigsten 
Bedarfs. Es schreitet fort zur Dorfgemeinschaft, um einen weiteren Bedarf zu 
befriedigen. Es landet schließlich bei dem Gebilde der „vollkommenen Gesell­
schaft", d.h. beim Staat. Dieser ist „eine Gemeinschaft, die gleichsam das Ziel 
vollendeter Selbstgenügsamkeit erreicht hat, die um des Lebens willen ent­
standen ist und um des vollkommenen Lebens willen besteht"'. Der Staat ist 
also eine einheitlich durchgeformte Gesellschaft, die sich von den anderen 
Gesellschaften nur dadurch unterscheidet, daß ihr Objekt umfassender ist und 
daß sie zu seiner Verwirklichung auch umfassendere Mittel besitzt. Aristoteles 

verwahrt sich ausdrücklich gegen den Gedanken, der Staat sei von der Familie 
etwa nur dadurch unterschieden, daß er mehr Personen in sich begreife. Den 

1 Politik I, c. 2. 
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Unterschied sieht er nicht in der Menge der Glieder, sondern vielmehr in der 

größeren Aufgabe und Leistungsfähigkeit des Staates. Diese Aufgabe ist eine. 

Man mag in ihr vielleicht die Anliegen des materiellen von jenen des kulturellen 

Lebens unterscheiden. Doch stehen beide im gleichen Gesichtswinkel, Existenz­

erhaltung und Existenzentfaltung. Das gesellschaftliche Leben ist aufgefaßt als 

ein Lebensprozeß, der hinführen soll zum vollendeten guten Leben. Dieses 

kann nun einmal nicht in der Aufteilung konzipiert werden. 

Auch das Problem der Macht ist für Aristoteles ein echt soziales Problem, das 

seine Lösung vom allgemeinen Ziel der Gesellschaft erhält. Die Kompetenzen 

sind so zu verteilen und übrigens auch von Natur aus so verteilt, erklärt Aristote­

les, daß das Ziel der Gesellschaft verwirklicht werde. Wer von Natur dank seiner 

Erkenntnisfähigkeit zur Vorschau begabt sei, sei ein von Natur Herrschender 

und von Natur Gebietender. Wer aber mit seinen Kräften das Vorausgeschaute 

nur auszuführen imstande sei, sei ein Beherrschter und Sklave von Natur. Ari­

stoteles sieht in diesem Verhältnis von Herrschendem und Beherrschtem nicht 

etwa eine Rivalität, sondern vielmehr die Übereinstimmung von Interessen. So 

kann er sagen, „die Interessen des Herrn und des Sklaven begegnen sich" . Das 

Problem der Verteilung der Macht fällt zusammen mit der Frage nach der Reali­

sierung des präkonzipierten Gemeinwohls. Hier an eine von der sozialen 

getrennte politische Ordnung zu denken, liegt völlig außerhalb des Rahmens. 

Grundlage der Gesellschaftswissenschaft ist bei Aristoteles das ganzheitliche 

und finale Denken. Ganzheitlich ist sein Denken insofern, als er in der Totalität 

der Gesellschaft eine Realität sieht, die den einzelnen Menschen voll integriert, 

final, insofern er das Dasein der Gesellschaft aus dem sittlichen Grundstreben 

des Menschen erklärt. Das Strebevermögen nach dem Guten als solchem wird in 

jedem Menschen als wirklich vorausgesetzt. Von vornherein steht darum jeder 

einzelne Mensch im Rahmen dieses Zieles der Gesellschaft, denn deren Ziel ist 

das gute Leben aller. Welchen Platz in dieser Gesellschaft nun der einzelne ein­

nimmt, wird nicht nach seinen seelischen Reaktionen und seinem persönlichen 

Wollen bestimmt, sondern nach seinem Können, nach seinen geistigen Fähig­

keiten, am Gemeinwohl mitarbeiten zu können. Ein Blick in die Wirklichkeit 

seiner Zeit genügte Aristoteles (wenigstens subjektiv), festzustellen, daß es 

Menschen gibt, die nur ausführende Organe ohne Übernahme persönlicher Ver­

antwortung sein können (sogenannte Sklaven), während andere von Natur aus 

die Fähigkeit mitbringen, die ausführende Tätigkeit zu dirigieren. Bezeichnend 

ist hierbei, daß der Beweis dafür, ob einer dirigierende oder nur ausführende 

Fähigkeiten besitzt, nicht der Empirie überlassen, sondern aus der traditionellen 

2 Politik I, c. 2. 


